
Seite 1

1

AMTS- UND
MITTEILUNGSBLATT

DEr GEMEINDE LEIDErSBAch MIT DEN OrTSTEILEN
EBErSBAch, LEIDErSBAch, rOSSBAch UND VOLkErSBrUNN

Gemeinde Leidersbach | Landkreis Miltenberg | Bayern

Hauptstraße 123
63849 Leidersbach

Öffungszeiten

Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr, Mi. 14.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Tel. 0 60 28 97 41-0
Fax 0 60 28 38 17

gemeinde@leidersbach.de
www.leidersbach.de

hEFT Nr. 30/31/32 | 29. JULI 2022

„So mancher, der im Urlaub war, dem wird das eine nachher klar:
Schön ist es anderswo zu sein, doch fährt er gerne … wieder heim.“

Oskar Stock

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

 liebe Kinder und Jugendliche,

die Sommerferien beginnen. Für unsere Kinder und Jugendlichen heißt dies sechs Wochen schulfrei und für viele 
in unserer Gemeinde ist die Zeit des Urlaubs und der Erholung angebrochen. Genießen Sie in den kommenden 
Wochen eine schöne und erholsame Zeit – ganz egal, ob Sie in den Urlaub fahren oder diese Zeit daheim verbringen. 
Für unsere Kinder und Jugendlichen haben viele Vereine und Organisationen wieder ein buntes und abwechslungsreiches 
Ferienprogramm zusammengestellt – für die Mühe und Durchführung möchte ich mich herzlich bedanken.
Mit dem Zitat von Oskar Stock wünsche ich Ihnen unbeschwerte und ereignisreiche Ferientage.
Erholen Sie sich gut vom Alltagsstress, tanken Sie neue Kraft, genießen Sie die Ferienzeit und bleiben Sie gesund.

Im Namen des Gemeinderates,
der Verwaltung und ganz persönlich
wünsche ich Ihnen schöne Sommerferien.

Michael Schüßler
1. Bürgermeister
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Herzlichen Glückwunsch
an

Sebastian Schleifnik
der bei den Süddeutschen Leichtathletikmeisterschaften in Ludwigshafen am Sonntag, 24. Juli 2022 erstmals in der Alters-
gruppe der Männer angetreten war und im Dreisprung mit einer persönlichen Saisonbestweite von 13,85 m die  Bronzemedaille 
erkämpfte.

Im Namen der gesamten Gemeinde darf ich Sebastian Schleifnik zu diesem tollen Erfolg gratulieren und für die Zukunft  weitere 
großartige Ergebnisse und alles Gute wünschen.

Michael Schüßler, 1. Bürgermeister

G e m e i n d e  L e i d e r s b a c h

Bürgerversammlung am Donnerstag, 28. Juli 2022
Am 28.07.2022 findet um 19.00 Uhr eine Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle in Leidersbach statt.

Tagesordnung: 1. Informationen zu aktuellen Projekten
 2. Wünsche und Anregungen
Über Ihre Teilnahme freut sich
Michael Schüßler, 1. Erster Bürgermeister

Sturzflutkonzept Leidersbach
Im Bürgerforum am 06.07.2022 wurde der Sachstand sowie erste Maßnahmenvorschläge durch das Büro BGS 
vorgestellt und im Anschluss mit den Bürgern besprochen. Für alle Interessierte, die an diesem Termin verhin-
dert waren, wurden die Präsentation sowie die Gefahren- und Risikokarten auf der Homepage unter
https://www.leidersbach.de/unsere-gemeinde/bauen-wohnen/sturzflutkonzept/
eingestellt. Für Fragen und Anregungen steht Ihnen Bürgermeister Michael Schüßler sowie die Geschäftsleiterin,
Frau Naumann, Tel. 06028/9741-32, sindy.naumann@leidersbach.de gerne zur Verfügung.

Sachbearbeitung 
Bürgerbüro (m/w/d)
in Voll-/Teilzeit

(m/w/d)

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 
15.08.2022 an die Gemeinde Leidersbach, 
Hauptstr. 123, 63849 Leidersbach, oder per 
E-Mail an sindy.naumann@leidersbach.de.

Weitere Infos unter www.leidersbach.de/aktuelles

 #wirsuchendich

Das nächste Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Leidersbach 
nach der Sommerpause erscheint wieder in der KW 33.

Annahmeschluss hierfür ist Montag, 15. August, 16.00 Uhr. Wir bitten um Beachtung.
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Fahren Sie mit dem Bus innerhalb von Leidersbach
Tageskarte Erwachsene 2,00 EUR Einzelkarte Erwachsene 1,00 EUR
Tageskarte Kinder 1,00 EUR Einzelkarte Kinder 0,50 EUR

AMTLIchE BEkANNTMAchUNGEN

Mitgliederversammlung  
der Forstbetriebsgemeinschaft 
„Spessart-West“ e.V.
Die diesjährige Mitgliederversammlung der 
Forstbetriebsgemeinschaft findet am Mitt-
woch, den 03. August 2022 um 19:00 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus Volkersbrunn 
statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Haushaltsabschlüsse 2019, 2020, 2021
4. Haushaltsvoranschlag 2022
5.  Bericht der Kassenprüfer mit Entlastung 

der Vorstandschaft
6. Bericht des Geschäftsführers
7. Kurzbericht des 1. Vorsitzenden
8.  Einführung eines Mitgliedsbeitrages ab 

2023
9. Definierung des Vereinsgebietes der FBG
10.  Vorstandswahlen aus dem Kreis der 

Privatwaldbesitzer
Wahl des 1. Vorsitzenden und dessen 
Vertreter
Wahl der Kassenprüfer

11. Bildung eines Wahlausschusses
Wahlvorgang

12.  Neuorganisation bzw. Weiterentwick-
lung der FBG Spessart West und Auf-
gaben des AELF – Forstrat Sebastian 
Spatz

13. Verschiedenes
Die Forstbetriebsgemeinschaft ist eine ge-
meinnützige Vereinigung und steht jedem 
Waldbesitzer in Leidersbach, Dammbach, 
Heimbuchenthal und Mespelbrunn in Fra-
gen der Waldbewirtschaftung zur Verfü-
gung.
Die FBG bietet ihre Hilfe insbesondere beim 
Holzeinschlag, der Holzverwertung, der 
Waldpflege und der Pflanzenbeschaffung 
an.
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.
Wir hoffen möglichst viele interessierte 
Waldbesitzer und Mitglieder der Forstbe-
triebsgemeinschaft begrüßen zu können.
Erich Schäfer Elmar Freudenberger
Vorsitzender FBG Geschäftsführer

AUS DEM rAThAUS

Abfallwirtschaft
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag um
6 Uhr bereit gestellt sein.
Sollten die Mülltonnen etc. nicht abgefah-
ren werden, bitte die Angelegenheit telefo-
nisch mit der Servicestelle (Tel.: 0800-
0412412) klären.

die auf dem Antragsvordruck aufgegeben 
werden kann.

Aus rechtlichen Gründen muss bei Mietern 
der Grundstückbesitzer als Gebührenpflich-
tiger zustimmen und den Antrag mitunter-
schreiben.
Der Anspruch besteht nur für die Pflege zu 
Haus, Einrichtungen werden nicht geför-
dert.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn 
Gustl Fischer des Landratsamtes Milten-
berg unter Tel. 09371 / 501-380 oder per 
E-Mail: abfallwirtschaft@lra-mil.de.

Entsorgung der Friedhofsabfälle
Wir haben die Behältnisse zur Entsorgung der 
Friedhofsabfälle wie folgt gekennzeichnet:
restmüll: graue Tonne mit grauem Deckel
Für Entsorgung von: Scherben (Glas, Ton, 
Keramik), einzelne kleine Steine, nicht ver-
wertbare Kunststoffe (z.B. Schleifen aus 
Kunstfasern, ummantelter Bindedraht)
grüne Tonne mit gelbem Deckel
Sie ist für: Einweggrablichthüllen, Metall-
kappen von Grablichtern, Teelichthüllen, 
Plastikblumen, Blumentöpfe aus Kunst-
stoff, Einwickelfolien von Blumen, Kerzen 
oder ähnliches, Kunststoffsäcke von Torf, 
Grab- oder Blumenerde; Steigen (für Pflan-
zen und Topfblumen) aus Kunststoff, Me-
tall, Holz oder Styropor
kompostierbare Abfälle:
große grüne Behälter
Sie sind für: Pflanzenreste, verwelkte Blu-
mensträuße (ohne Metall), Topfpflanzen 
(ohne Topf)

Blech oder Leben –  
was ist mehr wert?
Gehwege sind für die Fußgänger da!
Gehwege dienen dazu, den Fußgängern ei-
nen Raum zu sichern, in dem sie sich ge-
fahrlos und unbehindert fortbewegen kön-
nen. Kinder bis zu acht Jahren müssen so-
gar mit Fahrrädern den Gehweg benutzen. 
Leider müssen wir immer wieder beobach-
ten, dass rücksichts- oder gedankenlose 
Kraftfahrer ihre Fahrzeuge so auf dem Geh-
weg platzieren, dass niemand mehr pas-
sieren kann, ohne die Straße zu betreten. 
Damit muten sie aber den Fußgängern (ins-
besondere Kindern und Senioren) zu, sich 
den Gefahren des fließenden Verkehrs aus-
zusetzen. Der Gehweg gehört den Fußgän-
gern! Nehmen Sie Rücksicht auf die nicht 
motorisierten Verkehrsteilnehmer. Übri-
gens – das Verbot gilt auch für den Geh- 
und Radweg!

Freitag, 29. Juli 2022
graue Tonne (restmüll)
Vorschau: Freitag, 05. August 2022
gelber Sack (kunst-, Schaum-, Verbund-
stoffe, Metall, Aluminium)
braune Mülltonne (Biotonne)
Freitag, 12. August 2022
graue Tonne (restmüll)
Samstag, 20. August 2022
blaue Tonne (Papier)
braune Tonne (Bio)

Gemeindliche 
Wertstoffsammelstellen:
• Kork und Batterien:
OT Roßbach: Tonnen vor dem Bauhof
• Energiesparlampen:
Rathaus: Zimmer Nr. 1
• CDs: Rathaus: Foyer
• Glascontainer:
OT Leidersbach: Rot-Kreuz-Haus, MZH, 
Sportheim
OT Roßbach: Nahkauf-Markt, Pfarrheim, 
Feuerwehrhaus/Alter Schulhof
OT Ebersbach: Musikerheim, Netto-Markt
OT Volkersbrunn: Bushaltestelle
• Elektro-Kleingeräte:
OT Leidersbach: Container an der Mehr-
zweckhalle

Abfallwirtschaft
Bereitstellung einer größeren oder zusätz-
lichen grauen Mülltonne wegen Pflegefall
Pflegebedürftige und Behinderte haben oft 
einen erhöhten Anfall an spezifischen Ab-
fällen.
Auf Antrag erhalten Betroffene ein zusätz-
liches Restabfallvolumen von 60 Litern, 
entweder über eine zusätzliche 60-l-Rest-
mülltonne oder den Austausch einer vor-
handenen 60-l-Restmülltonne gegen eine 
120-l-Restmülltonne.
Selbstverständlich kann das Restmüllvo-
lumen bei Bedarf auf eigene Kosten auf 
größere Müllgefäße oder zusätzliche Müll-
gefäße aufgestockt werden.
Die Verwendung einer Pflegefalltonne be-
rechtigt nicht zur Reduzierung des sat-
zungsgemäßen Restmüllvolumens.
•  Erforderlich ist ein Antrag, der bei der Ge-

meinde Leidersbach Zi. Nr. 1, beim Land-
ratsamt Miltenberg – Kommunale Abfall-
wirtschaft – und im Internet unter www.
landratsamt-miltenberg.de „Umwelt & So-
ziales/Abfallwirtschaft/Formulare erhält-
lich ist.

•  Erforderlich ist eine Bestätigung des be-
handelnden Arztes oder der Sozialsta tion, 

Herausgeber: Druckerei und Verlag Markus Reichert, Ostring 9a, 63762 Großostheim-Ringheim, Tel. 
(06026) 60006-0, Fax 3777, www.druckerei-reichert.de, E-Mail: leidersbach@druckerei-reichert.de. 
Verantwortlich für: Den amtlichen Teil: Bürgermeister Michael Schüßler. – Kirchliche Nachrichten: die 
jeweiligen Pfarr ämter. – Vereinsteil: der jeweilige Verein – Anzeigenteil: Markus Reichert bzw. der 
jeweilige Inserent für den Inhalt. – Für telefonische Mitteilungen ohne jegliche Gewähr. – 
Erscheinungsweise: wöchentlich. Abonnementgebühren: 26,– Euro jährlich.
Auflage: 1.250 Exemplare. Verteilung im Abo. Gedruckt auf 80 g/qm Enviro Top Recycling.
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Sortierung auf den Grüngut-
sammelplätzen
Auf den Grüngutsammelplätzen der Land-
kreisgemeinden müssen die Garten- und 
Grünabfälle richtig getrennt werden!
Die Garten- und Grünabfälle, die die Land-
kreisbürger auf den gemeindlichen Grün-
gutsammelplätzen anliefern, werden auf 
verschiedenen Wegen zu wertvollen Roh-
stoffen aufgearbeitet. Nur eine hohe Qua-
lität, für die zu großen Teilen eine gute Tren-
nung in holziges und krautiges bei der An-
lieferung auf den Sammelplätzen Voraus-

setzung ist, garantiert den guten Absatz 
dieser Rohstoffe.
Aus holz wird Biobrennstoff
Das holzige Material des angelieferte Baum- 
und Strauchschnitts wird auf den befestig-
ten Flächen der Plätze gesammelt und von 
Zeit zu Zeit gehäckselt. Je nach Qualität 
muss das Material noch weiter aufbereitet 
werden. Schließlich kann es als Biobrenn-
stoff in Hackschnitzelheizungen oder Bio-
masseheizwerken eingesetzt werden. Es 
dient so als Ersatz für fossile Brennstoffe 
und trägt zur Verbesserung der CO2-Bilanz 
bei.

krautiges wird kompostiert
Das in den Containern gesammelte krauti-
ge Material wird in Kompostieranlagen, wie 
unserem Kompostwerk an der Kreismüll-
deponie Guggenberg zu wertvollem Kom-
post verarbeitet. Mit Unterstützung durch 
ausgefeilte Technik und Steuerprozesse 
entstehen im ersten Rotteabschnitt, der In-
tensivrotte, wesentlich höhere Temperatu-
ren als im heimischen Komposthaufen, so 
dass Unkrautsamen und Krankheitserre-
ger sicher abgetötet werden. Der Kompost 
ist danach sauber; die Fachleute nennen 
das „hygienisiert“. Daran schließt sich eine 

Ferienspiele 2022
Gemeinde Leidersbach
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Grundstücke auf Gefahren prüfen
Bereits das Grundgesetz schreibt vor, dass 
Eigentum verpflichtet. Ein Ausfluss davon 
ist, dass derjenige Grundstückseigentümer 
oder Erbbauberechtigte, der eine Gefahren-
quelle schafft oder sonst für sie verant-
wortlich ist, für Schäden die Haftung zu 
übernehmen hat (sog. Verkehrssicherungs-
pflicht), wenn er nicht die notwendigen 
Schutzvorkehrungen gegen daraus drohen-
de Risiken getroffen hat. Diese juristisch 
klingende Formulierung lässt sich auf ei-
nige Tatsachen zusammenfassen:
• Kontrolle von Bäumen
Bei der Kontrolle von Bäumen hat sich nach 
der Rechtsprechung kein einheitlicher Prü-
fungszeitraum herausgebildet. Es ist aller-
dings sinnvoll die Bäume zweimal jährlich 
(einmal in belaubtem und einmal in unbe-
laubtem Zustand) zu überprüfen. Dabei ist 
vor allem auf tote Äste, die Standsicher-
heit und den Einwuchs der Wurzeln in Ver-
kehrsflächen, usw. zu achten.
• Kontrolle von Gräben
In den Seitengräben kann es vereinzelt zu 
Steinschlägen kommen. Deshalb sind hier 
die Grundstückseigentümer angehalten zu 
prüfen, inwieweit eine Gefahr besteht. In 
Gräben ist nach der allgemeinen Lebens-
erfahrung mit spielenden Kindern zu rech-
nen, deshalb ist hier besondere Sorgfalt 
geboten.
• Kontrolle von Bauwerken
Bauwerke sind auf ihre Standsicherheit hin 
zu überprüfen. Bei Gebäuden mit Dachein-
deckungen ist darauf zu achten, dass kei-
ne Ziegel lose sind und durch eine Wind-
böe auf die Straßen oder den Gehweg fal-
len können.
In diesem Zusammenhang möchten wir 
auch auf die Haftung ganz allgemein hin-
weisen. Nur eventuelle Schadenersatzan-
sprüche von geschädigten Dritten können 
über eine Privathaftpflichtversicherung ab-
gedeckt werden. Gegen eine strafrechtli-
che Haftung ist eine Versicherung nicht 
möglich.
Wir bitten alle Grundstückseigentümer und 
Erbbauberechtigten die notwendigen Kon-
trollen in regelmäßigen Abständen durch-
zuführen bzw. soweit sie dies nicht selbst 
können von sachverständigen Dritten durch-
führen zu lassen, damit Sach- und vor al-
lem Personenschäden vermieden werden.

Lichtraumprofil und 
Straßensäuberung
Die Gemeindeverwaltung möchte aus ge-
gebenem Anlass auf die Pflichten der Grund-
stückseigentümer zur Sauberhaltung und 
Gefahrenabwehr hinweisen.
Der aus einem Privatgrundstück herausra-
gende Bewuchs, der teilweise in den öffent-
lichen Verkehrsraum ragt (der sich über der 
Straße befindliche Luftraum gehört auch 
zum Straßenkörper) muss nach dem Bay-
erischen Straßen- und Wegegesetz zurück 
geschnitten werden. Das freizuhaltende 
Lichtraumprofil (Durchgangs- bzw. Durch-
fahrtshöhe) beträgt über der Straße 4,50 
m und im Geh- und Radwegbereich 2,50 m 
über der öffentlichen Verkehrsfläche. Die 
seitliche Begrenzung ist identisch mit der 
Straßenbegrenzungslinie bzw. der Grund-
stücksgrenze.

hinweise auf Schäden und Mängel 
im Gemeindegebiet
Es kommt immer wieder vor, dass an den 
öffentlichen Anlagen und Einrichtungen 
Schäden oder Mängel entstehen. Gemeinde-
verwaltung und Bauhof sind zwar bemüht, 
rasch Abhilfe zu schaffen, es dauert jedoch 
oft längere Zeit, bis sie Kenntnis davon er-
halten. Um Schäden und Mängel in Zukunft 
schneller beheben zu können, wird die Be-
völkerung um Mitarbeit gebeten.
Im Amts- und Mitteilungsblatt wird jeden 
Monat einmal der nachstehende Hinweis-
zettel veröffentlicht. Wer einen Schaden 
oder Mangel feststellt, wird gebeten, den 
Zettel auszuschneiden und ausgefüllt an 
die Gemeindeverwaltung zu senden oder 
in den Briefkasten am Rathaus einzuwer-
fen. Sie können aber Schäden und Mängel 
auch über unsere Internetseite (www.lei-
dersbach.de) der Gemeindeverwaltung mit-
teilen. Die Gemeindeverwaltung dankt schon 
im Voraus für die Mitarbeit zum Wohle un-
serer Gemeinde.

Antwort
An die
Gemeindeverwaltung Leidersbach
Mir ist folgendes aufgefallen:
•  Straßenbeleuchtung Nr. ausgefallen
•  Verkehrszeichen / Straßenschild beschä-

digt / fehlt
•  Fahrbahnmarkierung unkenntlich
•  Fahrbahndecke / Rad- / Fußweg schad-

haft
•  starke Verschmutzung
•  Gully verstopft
•  Kanaldeckel locker / klappert
•  wilde Müllkippe / Autowracks etc.
•  mangelhafte Baustellenabsicherung
•  überhängende Äste
•  Straßeneinsicht versperrt
•  Container überfüllt
•  Sonstiges

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Zutreffendes bitte ankreuzen!
Bitte genaue Ortsangabe:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Absender:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Telefon-Nr.:

_________________________________________
(für den Fall einer Rückfrage)

Nachrotte an, bei der der Kompost reifen 
kann, bis zu „Reifkompost, Rottegrad IV 
oder V“, der für den Einsatz als Dünger und 
Bodenverbesserer im Hausgarten beson-
ders geeignet ist.
In der Landwirtschaft ersetzt qualitätsge-
prüfter Kompost mineralischen Dünger. Be-
sonders durch den Einsatz von jüngeren 
Komposten werden die Bodenqualität und 
der Erosionsschutz nachhaltig verbessert. 
Gerade in vieharmen Ackerbaugebieten, 
wie in der Untermainregion, ist die Humus-
nachlieferung und Bodenstrukturverbes-
serung ein großes Plus für den Kompostein-
satz.
Schlechte Trennung behindert die Verwer-
tung
Bei der thermischen Verwertung des Baum- 
und Strauchschnitts stört Krautiges auf-
grund seines hohen Wassergehaltes eher, 
umgekehrt wird bei der Kompostierung hol-
ziger Baum- und Strauchschnitt nicht oder 
nicht schnell genug zersetzt.
Deshalb ist die richtige Trennung der Ab-
fälle auf dem Grüngutsammelplatz so wich-
tig!
In dem aktuellen Grünabfallverwertungs-
system steigt die Bedeutung unserer Grün-
gutsammelplätze als „Anlagen zur Roh-
stoffgewinnung“. Das kann aber nur gut 
funktionieren, wenn Sie, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, die angelieferten Materialien 
richtig trennen: „Grüne“ Pflanzenreste, wie 
Rasen-, Hecken-, Rosenschnitt, Blumenstö-
cke, Laub, Moos und Blumen- oder Gemü-
sestauden (z. B. Kartoffel-, Kürbis-, Gurken-
kraut, Tomatenstöcke) zählen zum Krauti-
gen. „Braune“ Pflanzenabfälle, wie  Baum-, 
Strauchschnitt, Christbäume und Abdeck-
reisig gehören zum Holzigen.
Weitere Informationen rund um die Abfal-
lentsorgung gibt es im Internet unter http://
www.landkreis-miltenberg.de/Natur-Um-
welt/Abfallwirtschaft.aspx und bei der Ab-
fallberatung unter Telefon 09371-501 380 
und 501 384 oder 501 385.

hilfe! Wo ist die hausnummer?
Prüfen Sie doch bitte selbst einmal!
Setzen Sie sich in Ihr Auto und stellen Sie 
sich vor, Sie wären ein Fremder vom Ret-
tungsdienst oder auch der Arzt und Sie wür-
den nach einem Notfallruf jetzt Ihre Haus-
nummer suchen. Spätestens jetzt könnten 
Sie feststellen, dass dies gar nicht so ein-
fach ist. Deshalb sollte Ihre Hausnummer 
so deutlich und groß angebracht werden, 
dass sie jederzeit für einen Vorbeifahren-
den (ob von oben oder unten) erkennbar 
ist. Nur so ist gewährleistet, dass nicht 
kostbare Zeit in einem Notfall verloren geht!
hausnummer kann Leben retten!
Immer wieder hören wir von Seiten des Ret-
tungsdienstes, Notärzten usw., dass sie in 
Notfällen erst längere Zeit nach ihren An-
rufern bzw. nach dem Patienten suchen 
müssen, da wegen der fehlenden Haus-
nummern die Häuser nicht gefunden wer-
den können. Es ist deshalb in Ihrem Inter-
esse, dass die Hausnummern deutlich les-
bar, vor allem von der Straße gut erkenn-
bar sind. Im Notfall entscheiden oft Minu-
ten über Leben und Tod. Denken Sie daran 
– es könnte Ihr Leben sein, das Sie aufs 
Spiel setzen.
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setzen sich erst nach Jahrhunderten. Der 
Plastikabfall verschmutzt unter anderem 
die Meere und gefährdet die dort lebenden 
Tiere.
Unsere Tipps
•  Nutzen Sie mehrfach verwendbare Ta-

schen, Körbe oder Rucksäcke.
•  Stecken Sie einen Reservebeutel in Ihre 

Einkaufs- oder Arbeitstasche und in den 
Kofferraum Ihres Autos.

•  Verwenden Sie alle Tüten – ob (Baum-
woll-)Beutel, Plastik- oder Papiertüten – 
so oft wie möglich.

•  Achten Sie darauf, dass Plastiktüten nicht 
in die Landschaft oder in Gewässer ge-
langen.

Öffnungszeiten des Landratsamtes
Miltenberg mit Dienststelle Obernburg
Montag und Dienstag  8.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr
Telefon: 09371/501-0 (Zentrale)
Telefax: 09371/501- 79270
E-Mail: info@lra-mil.de
Internet: www.landkreis-miltenberg.de

Ehrenamtliche helfen Eltern beim 
Projekt „Zeit für Familien“
Wer Freude am Um-
gang mit Kindern 
hat, dem bietet das 
Projekt „Zeit für Fa-
milien“ im Landkreis Miltenberg ein inter-
essantes Betätigungsfeld. Dieses vom Land-
kreis Miltenberg geförderte Unterstützungs-
angebot bietet Familien und Alleinerzie-
henden mit mindestens einem Kind ab Ge-
burt bis zum achten Lebensjahr die Mög-
lichkeit, sich kleine Auszeiten im oft stres-
sigen Alltag zu ermöglichen, wenn sonst 
niemand zur Unterstützung da ist. Interes-
sierte können sich in diesem Programm 
engagieren, indem sie ehrenamtlich Eltern 
unterstützen und so helfen, wie es sonst 
Familien, Freunde oder Nachbarn tun. Dazu 
gehören beispielsweise Kinderbetreuung 
beim Spaziergehen, Basteln, Vorlesen, Spie-
len oder die Begleitung zu Arzt- oder Be-
hördengängen.
Der Zeitaufwand beträgt etwa ein- bis zwei-
mal pro Woche jeweils eine bis zwei Stun-
den. Der Caritasverband für den Landkreis 
Miltenberg erstattet Fahrkosten, auch über-
nimmt er die Kosten für Unfall- und Haft-
pflichtversicherung.
Interessierte melden sich beim Caritasver-
band für den Landkreis Miltenberg,
Telefon 09371 9789-47,
E-Mail: zeit-fuer-familien@caritas-mil.de.

den Bachläufen ablagern, ebenso aber an 
die Benutzer und Errichter der Brücken und 
Zäune, sich einmal in die Lage der betrof-
fenen Anwohner zu versetzen.
Stellen Sie sich einmal vor, es wären Ihre 
eigenen vier Wände die unter Wasser ste-
hen, wie würden Sie sich fühlen oder wie 
würden Sie reagieren?
Abschließend möchten wir darauf hinwei-
sen, dass für Gartenabfälle auf dem ge-
meindlichen Grüngutplatz kostenlos abge-
geben werden können.
Die vorstehenden Zeilen dienen der Sicher-
heit der Bürgerinnen und Bürger!

Gartenpartys – Feste –  
Musik im Freien
Die Jahreszeit und die damit verbundenen 
milden Temperaturen bringen es mit sich, 
dass sich Vereine, Familien, Gruppen, ja 
ganze Straßenzüge zu Grillpartys und Fei-
erlichkeiten aller Art im Freien treffen. Die-
se Feste sind zum Großteil auch mit Mu-
sik begleitet. Dagegen ist im Großen und 
Ganzen nichts einzuwenden und es ist ja 
auch sehr schön und macht Spaß, wenn 
man sich in einer geselligen Runde trifft 
und feiert. Beachten sollte man jedoch hier-
bei immer, dass solche Feiern oder Partys 
in entsprechender Lautstärke erfolgen.
Musik im Freien muss nämlich nach 22.00 
Uhr unter Umständen beendet werden, ins-
besondere dann, wenn sich Nachbarn und 
Anlieger dadurch in ihrer Nachtruhe beläs-
tigt oder beeinträchtigt fühlen. Es hängt 
natürlich auch in vielen Fällen davon ab, 
welche Art Musik und in welcher Lautstär-
ke dies dargeboten wird. In angenehmer 
Lautstärke kann dies durchaus auch für 
Nachbarn noch unterhaltend und ange-
nehm sein.
Eine Empfehlung Ihrer Gemeindeverwal-
tung:
Wenn Sie ein Fest feiern wollen, dass viel-
leicht länger in die Nacht hinein dauert und 
damit Nachbarn belästigt werden könnten, 
unterrichten Sie diese vorher in freundli-
cher Weise oder laden Sie sie am besten 
gleich mit ein. So lassen sich schon im Vor-
feld Spannungsfelder vermeiden und ein 
schöner „Feier-Abend“ ist Ihnen sicher.
Beachten Sie jedoch bitte auch, dass vie-
le Menschen beruflich bedingt, ihre Nacht-
ruhe benötigen und respektieren Sie dies 
entsprechend.

UMWELTSPArTIPP  
DEr WOchE

Plastiktüten werden meist nur kurz genutzt 
und sind dann Abfall, der häufig auch in 
der Umwelt zu finden ist. Aus diesem Grund 
gibt es in Deutschland seit dem 1. Januar 
2022 ein Verbot, „normale“ Plastiktüten in 
Verkehr zu bringen. Bestimmte „Hemdchen-
beutel“ und Plastiktüten mit größerer Wand-
stärke (> 50 µm) sind weiterhin erlaubt. Das 
Problem mit Plastiktüten ist vor allem de-
ren Eintrag in die Natur. Sie gehören zu den 
am häufigsten an europäischen Stränden 
gefundenen Abfällen. Viele Kunststoffe zer-

Wir bitten alle Grundstückseigentümer und 
sonstigen Nutzungsberechtigen dringend, 
ihr Grundstück auf Überwuchs zu überprü-
fen und gegebenenfalls zurück zu schnei-
den oder diese Arbeiten von einer beauf-
tragen Person durchführen zu lassen. Nach 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften kön-
nen – falls notwendig – auch entsprechen-
de Maßnahmen auf Kosten des Eigentü-
mers durch die Gemeinde angeordnet wer-
den, um Gefahren für Leib und Leben zu 
vermeiden bzw. zu beseitigen.
In diesem Zusammenhang möchten wir 
auch auf die Haftung hinweisen. Nur even-
tuelle Schadensersatzansprüche von ge-
schädigten Verkehrsteilnehmern können 
durch eine Privathaftpflichtversicherung 
gedeckt werden. Gegen eine strafrechtli-
che Haftung ist eine Versicherung nicht 
möglich!
Nicht nur der Bewuchs an der Grundstücks-
begrenzungslinie ist durch die Grundstücks-
eigentümer und Nutzungsberechtigten zu 
prüfen, sondern es ist auch die öffentliche 
Verkehrsfläche regelmäßig, mindestens 
einmal im Monat, zu säubern. Die Entwäs-
serungsrinne ist außerdem von Bewuchs 
zu befreien. Wir möchten darauf hinwei-
sen, dass dies keine Schikane der Gemein-
de ist, sondern einem geordneten Wasser-
abfluss im Regenfall dient. So wird im Win-
ter auch die Eisbildung auf der Fahrbahn 
durch „wild“ abfließendes Wasser verhin-
dert und demzufolge Gefahrenstellen vor-
gebeugt. Auch trägt es zu einer längeren 
Lebensdauer der Rinne bei. Eine Nichtbe-
achtung kann im Einzelfall mit Geldbuße 
belegt werden.
Wir bitten alle Grundstückseigentümer und 
Nutzungsberechtigten deshalb, die erfor-
derlichen Arbeiten zur Einhaltung der rei-
nigungs- und Verkehrssicherungspflicht 
auszuführen bzw. ausführen zu lassen.

Bachränder von Grünabfällen 
freihalten!
„70 Keller musste die Feuerwehr leer pum-
pen“ oder ähnliche Sätze findet man immer 
wieder in den Zeitungen über Wolkenbrü-
che oder dauernd anhaltende Regenfälle.
Die Gemeinde versucht durch Gewässer-
ausbau und -unterhalt diesen Übergriffen 
des Wassers vorzubeugen. Leider sehen 
mache Bürger die Bachränder als Lagerflä-
che für Kleingartenabfälle, wie Schnittholz 
von Obstbäumen, Reste von Zier- und Ge-
müsepflanzen und Mähgut aus der Pflege 
von Rasenflächen an. Die zumeist in be-
reits vorhandene Uferanbrüchen einge-
brachten Abfälle werden durch ein Hoch-
wasser abgeschwemmt und führen in den 
verrohrten Bachläufen und Durchlässen zu 
sog. Verklausungen, d.h. die Leitungen wer-
den verstopft und das Wasser wird zurück 
gestaut. Dieselbe Problematik kann an 
Durchlässen von Brücken oder Zäunen, die 
über den Bachläufen errichtet werden, ent-
stehen.
Durch die Überflutung der Grundstücke ent-
stehen für die Betroffenen teilweise erheb-
liche finanzielle Schäden, die vermeidbar 
gewesen wären, wenn andere Bürger Rück-
sicht genommen hätten.
Wir appellieren hiermit insbesondere an 
diejenigen, die Unrat und dergleichen an 

% 112
wenn‘s brennt!

Meldung: wo? was?
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täten innerhalb der Branche. Gemeinsam 
mit Multiplikatoren wie zum Beispiel Un-
ternehmerverbände, Landesforstbetriebe 
oder forstliche Zusammenschlüsse orga-
nisiert die SVLFG für Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer kostenlose Vorführun-
gen zur sicheren Schadholzaufarbeitung 
und berät vor Ort in den Betrieben, aber 
auch auf Veranstaltungen und Messen.
Präventionsschwerpunkt Garten- und Land-
schaftsbau
Trotz eines erfreulichen Rückgangs der Un-
fallzahlen auf 12.957 (2020: 13.404) nimmt 
der GaLaBau nach wie vor Rang zwei der 
SVLFG-Unfallstatistik ein. Zwei Personen 
verstarben 2021 im GaLaBau aufgrund ei-
nes Arbeitsunfalls (2020: acht). Der Rück-
gang um 4,9 Prozent im Arbeitsgebiet GaLa-
Bau bestätigt die SVLFG in ihren Präventi-
onsmaßnahmen für diese Berufsgruppe. 
Die Analyse der schweren Unfälle ergab, 
dass der Beratungsfokus der SVLFGPrä-
ventionsfachleute auch künftig auf das si-
chere Arbeiten mit Erdbaumaschinen, auf 
das Fahren und Rangieren mit Fahrzeug-
gespannen und auf Baumfällungs- und En-
tastungsmaßnahmen gelegt werden muss.
Berufskrankheiten: hauterkrankungen wei-
terhin auf hohem Niveau
Für 2021 weist die SVLFG-Statistik 4.615 
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrank-
heit aus (2020: 4.666). 2.494 davon betref-
fen Hautkrankheiten. Sie sind die mit Ab-
stand am häufigsten gemeldeten Erkran-
kungen. Bei 2.193 der angezeigten Haut-
krankheiten handelt es sich Seite 3 um 
durch UV-Strahlung verursachten weißen 
Hautkrebs (Plattenepithelkarzinome oder 
multiple aktinische Keratose). Im Rahmen 
einer Sozialpartner-Vereinbarung setzt sich 
die SVLFG für den Schutz aller im Freien 
Arbeitenden vor UV-Strahlung und Hitze ein.
rückgang der neuen Unfallrenten
Die Zahl der neu bewilligten Unfallrenten 
hat sich im Vergleich zum Jahr 2020 leicht 
verändert. Sie lag 2021 bei 1.395 (2020: 
1.384). Der Rückgang bei den Unfallrenten 
zeigt, dass die Zahl der schweren Unfälle 
mit langfristigen Folgen rückläufig ist.
Weitere Informationen online
Der aktuelle Präventionsbericht der SVLFG 
mit den statistischen Auswertungen und 
weiteren Informationen rund um Sicherheit 
und Gesundheitsschutz in den grünen Be-
rufen kann unter www.svlfg.de/svlfg-kom-
pakt-in-zahlen eingesehen und kostenlos 
heruntergeladen werden.

Meldepflichtige Arbeits- und Wegeunfälle:

Do. 15.09.2022
Beginn 08.00 Uhr, Ende 19.00 Uhr
Typisch Franken?
Fahrt zur Bayerischen Landesausstellung 
nach Ansbach
Treffpunkt: Vorplatz Aschaffenburger 
Hauptbahnhof
Referent: Andreas Bergmann
Do. 15.09.2022
Beginn 18.30 Uhr, Ende 21.00 Uhr
„Wenn die Freude Trauer trägt“
Rückbildungskurs für verwaiste Mamas (8x)
Veranstaltungsort:
Martinushaus Aschaffenburg
Ref.: Dagmar Weimer, Vanessa Rickert
Nähere Informationen und Anmeldung:
www.martinusforum.de
Martinusforum Aschaffenburg-
Schmerlenbach e.V., Treibgasse 26,
63739 Aschaffenburg,
Tel. 06021 392100, Fax: 06021 392119, 
mail: info@martinusforum.de

Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau
Trend hält an: Weniger Unfälle in 
der Grünen Branche
Insgesamt verzeichnet die Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) einen Rückgang 
der Arbeits- und Wegeunfälle für das Be-
richtsjahr 2021. Die Zahl der tödlichen Un-
fälle ist jedoch um rund zehn Prozent ge-
stiegen. Das geht aus der Unfallstatistik 
der SVLFG hervor. So ereigneten sich in 
2021 insgesamt 61.578 meldepflichtige 
Unfälle (2020: 64.060). Angestiegen ist da-
gegen die Zahl der Unfalltoten von 113 in 
2020 auf 125 im Berichtsjahr.
Präventionsschwerpunkt Nutztierhaltung
Auch wenn die Zahl der Unfallopfer in der 
Tierhaltung zurückgegangen ist, bleibt der 
Umgang mit Großvieh die größte Gefahren-
quelle in der Landwirtschaft. 14.341 Unfäl-
le (2020: 14.781) mit einer Arbeitsunfähig-
keit von mehr als drei Tagen wurden der 
SVLFG im Bereich der Tierhaltung gemel-
det. Von 15 auf 20 angestiegen ist die Zahl 
der Personen, die bei der Arbeit mit Nutz-
tieren tödlich verunglückten. Um die Ar-
beitssicherheit in der Tierhaltung zu ver-
bessern, liegt ein Präventionsschwerpunkt 
der SVLFG auf der Weiterbildung und der 
individuellen Beratung von Rinderhaltern 
zu möglichen baulichen Veränderungen in 
deren Stallungen. Grundlage ist die über-
arbeitete Unfallverhütungsvorschrift Tier-
haltung (VSG 4.1). In der neuen Fassung 
stärkt sie den Arbeitsschutzgedanken, so 
dass Landwirte, deren Beschäftigte sowie 
externe Dienstleister, zum Beispiel Besa-
mungstechniker, sicher in Ställen arbeiten 
können.
Präventionsschwerpunkt Waldarbeit
Die meldepflichtigen Unfälle im Forst sind 
2021 stark gesunken auf nunmehr 4048 
(2020: 4.834). Tragisch bleibt die hohe An-
zahl der tödlichen Waldunfälle. Genau wie 
2020 erlagen im Berichtsjahr 26 Versicher-
te ihren Verletzungen bei der Waldarbeit. 
Mögliche Gründe für den Unfallrückgang 
sehen die SVLFG-Präventionsfachleute im 
gestiegenen Technikeinsatz auf den gro-
ßen Schadholzflächen sowie in den aller-
orts sensibilisierenden Präventionsaktivi-

NAchrIchTEN ANDErEr 
STELLEN UND BEhÖrDEN

Abhaltung von Sprechtagen 
durch die Deutsche rentenversi-
cherung
Die Deutsche 
Rentenversiche-
rung hält für alle Arbeiter und Angestellte 
in Miltenberg, Ämtergebäude, Fährweg 35 
(nicht Landratsamt) Sprechstunden ab.
Die Sprechstunden finden grundsätzlich 
montags und mittwochs von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr statt.
Den Versicherten wird damit Gelegenheit 
gegeben, sich in Fragen ihrer Rentenversi-
cherung kostenlos beraten zu lassen. Ver-
sicherungsunterlagen, Ausweispapiere und, 
bei Beratung für andere Personen wie z. B. 
Ehegatten, Eltern, auch eine schriftliche 
Vollmacht sind mitzubringen.
Um für die Besucher längere Wartezeiten 
auszuschließen, ist eine vorherige recht-
zeitige Terminanfrage erforderlich. Die Ter-
minvergabe erfolgt telefonisch unter An-
gabe der Versicherungsnummer beim Land-
ratsamt Miltenberg, jeweils montags bis 
mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, don-
nerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
freitags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr unter 
der Tel.-Nr. 09371/501152.

Bitte informieren Sie sich auch auf unse-
rer Homepage über aktuelle Angebote.
Fr. 26.08.2022 Beginn 18.00 Uhr,
So. 28.08.2022 Ende 13.00 Uhr
Sehnsuchtsorte.
Ein Workshop-Wochenende mit Natur, Be-
wegung, Klang und Stille
Veranstaltungsort:
Tagungszentrum Schmerlenbach
Ref.: Petra Göpfert, Audrey Lüding
Mo. 05.09.2022
Beginn 19.30 Uhr, Ende 21.30 Uhr
kräuterwunder und Pflanzenschätze
Sommer, Sonne, Sammeln – letzte Kraft 
und Überfluss
Veranstaltungsort:
Martinushaus Aschaffenburg
Referentin: Barbara Fäth
Di. 06.09.2022
Beginn 19.30 Uhr, Ende 21.00 Uhr
Wer innehält, hält das Innere
Einführung und Einübung in die Kontemp-
lation.
Veranstaltungsort:
Tagungszentrum Schmerlenbach
Referentin: Petra Speth
Weitere Termine: 18.10./08.11./06.12.2022
Mi. 14.09.2022
Beginn 19.00 Uhr, Ende 21.00 Uhr
Neuland Gemeindeteams
Werkstattabende für ehrenamtlich Enga-
gierte am Untermain
Veranstaltungsort:
Martinushaus Aschaffenburg
Ref.: Monika Albert, Dr. Stefan Heining,
Andreas Bergmann
Weitere Termine: 17.10./27.10.2022

Die Unfallstatistik der SVLFG für das Berichtsjahr 2021 
zeigt einen Rückgang der meldepflichtigen Arbeits- 
und Wegeunfälle über einen Zeitraum von fünf Jah-
ren. Meldepflichtig sind Arbeits- und Wegeunfälle, die 
eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder 
den Tod zur Folge haben. Quelle: SVLFG
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zeigt sich auch im Rückgang der Unfaller-
eignisse im direkten Zusammenhang mit 
Motorsäge und Forstseilwinde. Den 493 
Unfällen in 2021 mit diesen Arbeitsmitteln 
stehen 668 Unfälle in 2020 gegenüber.
resümee und Ausblick
Ungeachtet berechtigter Befürchtungen ist 
es auch im vergangen Jahr nicht zu einem 
Anstieg der Forstunfälle durch das anhal-
tende Schadholzgeschehen gekommen. 
Im Gegenteil: Auch 2021 ist die Zahl der 
meldepflichtigen Forstunfälle weiter ge-
sunken und erreicht jetzt fast die 4.000er 
Marke. Die Gründe für diese Entwicklung 
liegen vorrangig in mehr und organisiertem 
Technikeinsatz auf den großen Schadholz-
flächen sowie den allerorts sensibilisieren-
den Präventionsaktivitäten in der Branche. 
Sinkende Unfallzahlen bei gleichzeitigem 
Allzeithoch bei der Einschlagmenge spre-
chen für sich. Nicht vergessen werden dür-
fen allerdings die zahlreichen Forstunfälle 
im Zusammenhang mit abgestorbenen 
Baumteilen, die 26 tödlichen Forstunfälle 
2021 und der Höchststand von 36 Todes-
fällen im Jahr 2019. 25 davon ereigneten 
sich bei der Holzernte. Dies zeigt: Wenn 
mit der der Motorsäge im Schadholz gear-
beitet wird, ist das Unfallrisiko besonders 
hoch. Vor allem dann, wenn der Baumbe-
urteilung vor der Fällung zu wenig Beach-
tung geschenkt wird. Denn viele schwere 
und tödliche Arbeitsunfälle bei der motor-
manuellen Fällarbeit lassen sich nicht zu-
letzt auf Mängel bei der Baumbeurteilung 
zurückführen.
Bäume sorgfältig beurteilen
Mit der neuen Präventionsbroschüre „B47 
– Baumbeurteilung“ gibt die SVLFG Wald-
besitzerinnen und -besitzern einen kom-
pakten Leitfaden an die Hand, der hilft, kei-
nes der sieben Merkmale einer Baumbeur-
teilung (Baumhöhe; -krone; Äste; Stamm-
verlauf; Gesundheitszustand; Stammdurch-
messer; Nachbarbäume und Umgebung) 
versehentlich außer Acht zu lassen. Die SV-
LFG-Broschüre kann unter www.svlfg.de/
b47 kostenlos aus dem Internet herunter-
geladen werden. Druckexemplare können 
telefonisch unter 0561 785-10339 oder on-
line über die Seite www.svlfg.de/broschu-
eren-bestellen anfordern. Weitere Informa-
tionen zur sicheren Waldarbeit, wie zum 
Beispiel Fachbeiträge, Muster-Gefährdungs-
beurteilungen, Broschüren, Lehrfilme und 
die App „Stockfibel to go“ zum Download 
sowie eine Liste der anerkannten Fortbil-
dungsstätten für Motorsägenkurse finden 
sich unter www.svlfg.de/forst.
Fortbildung lohnt sich
Wie in jedem Tätigkeitsfeld ist auch bei der 
Waldarbeit eine gute Fortbildung unerläss-
lich. Für SVLFG-Versicherte lohnen sich 
solche Fortbildungsmaßnahmen beson-
ders, weil die SVLFG Zuschüsse für die Teil-
nahme an zwei- bis fünftägige Lehrgängen 
gewährt. Voraussetzung: Die Fortbildungs-
stätte muss von der SVLFG anerkannt sein. 
Die Höhe der Zuschüsse variiert. Die Teil-
nehmenden erhalten für einen zweitägigen 
Kurs 60 Euro, für einen dreitägigen Kurs 75 
Euro und für einen fünftägigen Kurs 105 
Euro. Fortbildungsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer geben bei der Anmeldung in 
der Fortbildungsstätte ihre SVLFG-Mit-
gliedsnummer an. Nach Abschluss des 

le, gemischt aus zwei Teilen Mineralwas-
ser und einem Teil Saft, wirken ähnlich wie 
isotonische Getränke. Sie versorgen den 
Körper mit Mineralstoffen, wie zum Bei-
spiel Magnesium, Natrium oder Kalium. Die 
SVLFG rät: „Führen Sie ein Trinkprotokoll. 
Es gibt einen Überblick darüber, wie viel 
Flüssigkeit über den Tag verteilt aufgenom-
men wird.“ Suppen zählen natürlich mit. 
Saftiges Obst und Gemüse, wie zum Bei-
spiel Melonen und Gurken, helfen ebenfalls, 
genug Flüssigkeit aufzunehmen. Ein selbst-
gemachtes Wassereis ist eine gesunde Ab-
wechslung. Dazu einfach süße geschälte 
Früchte, möglichst aus der Region, pürie-
ren, in Eisförmchen geben und durchfrie-
ren lassen.
Leichtes Essen im Sommer
Üppige Mahlzeiten belasten den Kreislauf 
im Sommer zusätzlich. Kartoffeln mit Kräu-
terquark, gedünsteter Fisch mit Gemüse, 
ein bunter Sommersalat oder eine Mehl-
speise mit Kompott bieten sich als leichte 
Sommermahlzeiten an. Sie versorgen den 
Körper mit schnell verfügbaren Nährstof-
fen ohne ihn zu belasten. Die SVLFG rät: 
„Wählen Sie beim Ein-
kauf frische, regionale 
Produkte.“
Gekühlte alkoholfreie Geträn-
ke – wie hier ein hübsch an-
gerichteter Früchtetee mit 
Melone und Beeren – moti-
vieren ältere  Menschen, bei 
großer Hitze  ausreichend zu 
trinken. Foto: SVLFG

Weiterer rückgang der Unfallzahlen bei 
der Waldarbeit
Es ist eine erfreuliche Entwicklung: Seit 
fünf Jahren sinken die Unfallzahlen bei der 
Waldarbeit. Darauf weist die Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) hin. Ein hoher Techni-
sierungsgrad bei der Aufarbeitung von 
Schadholz und wohl auch eine effektive 
Sensibilisierung des Versichertenkreises 
im Sinne der Prävention zeigen Wirkung. 
Die Unfallstatistik der SVLFG macht aber 
auch deutlich, wie gefährlich die Holzern-
te und die Schadholzaufarbeitung nach wie 
vor sind. 4.048 Arbeitsunfälle im Forst wur-
den der SVLFG im Jahr 2021 gemeldet 
(2020: 4.834). Wie im Vorjahr verloren 26 
Personen bei der Waldarbeit ihr Leben.
Besonders gefährlich: Fällarbeiten und 
holzaufarbeitung
Ähnlich wie im Vorjahr erlitten rund 818 
Personen bei Fällarbeiten einen Arbeitsun-
fall (2020: 873). Weitere 881 verunglück-
ten bei der Holzaufarbeitung (2020: 1.262). 
Beim Rücken und Heranbringen des Hol-
zes sowie bei Verlade- und Transportarbei-
ten kamen 706 Menschen zu Schaden 
(2020: 934). Das höchste Unfallrisiko bei 
der Waldarbeit liegt darin, von Baumteilen 
wie Stämmen und Ästen getroffen zu wer-
den. 18 der 26 tödlichen Unfälle lassen sich 
darauf zurückführen. 1.351 Personen wur-
den dabei so schwer verletzt, dass sie mehr 
als drei Tage arbeitsunfähig waren (2020: 
1.533). Bedingt durch den natürlichen Wald-
boden verunglückten 815 Personen, weil 
sie stolperten, ausgerutscht oder hingefal-
len sind (2020: 1.005). Dass anscheinend 
weniger motormanuell gearbeitet wurde, 

Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau
Warnung vor Betrugsanrufen
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) warnt, bei 
Telefonaten vertrauliche Informationen 
preiszugeben.
Aktuell erhält die SVLFG Hinweise auf Be-
trügerinnen und Betrüger, die Versicherte 
anrufen, um vertrauliche Informationen zu 
erhalten.
Bei diesen Betrugsanrufen täuschen sie 
vor, zum Beispiel Beschäftigte der SVLFG 
zu sein. Sie erfragen unter einem Vorwand 
(beispielsweise für die Übersendung von 
Informationen über eine ausstehende 
Geldauszahlung von der SVLFG oder vom 
Staat) personenbezogene Daten, wie die 
Anschrift, Bankverbindung oder Kranken-
versicherungs-Nummer. Zum Teil versu-
chen die Anrufenden auch, Versicherte zu 
drängen, Verträge abzuschließen, zum Bei-
spiel für Zusatzversicherungen oder Kurs-
angebote.
Versicherte sollten sich bewusst sein, dass 
die SVLFG keine Dritten beauftragt, Kon-
takt aufzunehmen, ohne dass diese Anru-
fe vorher schriftlich angekündigt werden 
und rät deshalb, vorsichtig zu bleiben. Mehr 
Informationen dazu stehen im Internet  unter:
www.svlfg.de/warnung-vor-betrugsanrufen

Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau
Informationen für pflegende Angehörige
Bei großer hitze: Pflegebedürftige ausge-
wogen ernähren
Insbesondere für pflegebedürftige Men-
schen ist die Sommerhitze sehr belastend. 
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) gibt Tipps, 
wie pflegende Personen ihre Angehörigen 
vor einer Dehydrierung schützen und sie 
ausgewogen ernähren.
Ein Problem vieler älterer Menschen ist ihr 
nachlassendes Durstgefühl. Oft vermeiden 
sie auch bewusst, viel zu trinken, um nicht 
so häufig zur Toilette gehen zu müssen. 
Pflegende Personen sollten deshalb be-
sonders darauf achten, dass ihre Angehö-
rigen jederzeit genug Trinkwasser zur Ver-
fügung haben und täglich mindestens 1,5 
bis zwei Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. 
Ausnahme: Der behandelnde Arzt gibt eine 
andere Empfehlung.
Dehydrierung erkennen und handeln
Wenn alte oder kranke Menschen zu we-
nig trinken, vor allem aber auch, wenn sie 
unter Durchfall leiden oder stark schwit-
zen, besteht die Gefahr, dass der Körper 
austrocknet. Bei einer leichten Dehydrie-
rung hilft es, umgehend viel zu trinken – 
am besten in mehreren Portionen. Geeig-
net sind Wasser, Brühe oder Kräutertee. 
Warnzeichen einer schwereren Dehydrie-
rung sind Fieber, Verwirrtheit und übermä-
ßige Erschöpfung. Wer solche Anzeichen 
bei seinen Angehörigen bemerkt, sollte so-
fort den Notarzt verständigen. Damit es 
nicht soweit kommt, sollten pflegende Per-
sonen Ihren pflegebedürftigen Angehöri-
gen häufig zuckerarme Getränke und erfri-
schende Kaltschalen anbieten. Alkohol und 
Koffein belasten den Kreislauf und sollten 
deshalb gemieden werden. Apfelsaft-Schor-
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Lehrganges erhalten sie von dort einen Gut-
schein, der ausgefüllt und per Mail an 
praevention@svlfg.de geschickt wird.
Insgesamt weniger Unfälle in den grünen 
Berufen
Insgesamt verzeichnete die SVLFG in Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau für 2021 
einen Rückgang der Unfallzahlen auf 61.578 
Unfälle (2020: 64.060). Gestiegen ist je-
doch die Zahl der Unfalltoten. 125 Perso-
nen verloren ihr Leben bei der Arbeit oder 
auf dem Weg dorthin (2020: 113).

BErEITSchAFTSDIENSTE

  Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern 
116 117

  In lebensbedrohlichen Fällen 112
  Notfallfaxnummer für hörge schä digte 

112 oder 06021 – 4561090

Ärzte:
Der Bereitschaftsdienst der Hausärzte im 
Bereich Sulzbach, Leidersbach, Kleinwall-
stadt, Hofstetten und Hausen ist zu erfah-
ren über die Vermittlungszentrale der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bayerns, Tel. 
116 117

Zahnärzte:
von 10.00 – 12.00 und 18.00 – 19.00 Uhr 
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen
Sa./So., 30./31. Juli 2022
Frau Viktoria Gerber, Dr.-Vits-Str. 11,
63906 Erlenbach a. M., Tel. 09372/5160
Sa./So., 06./07. August 2022
Frau Susanne Heuler, Hauptstr. 102,
63843 Niedernberg, Tel. 06028/5955
Sa./So., 13./14. August 2022
Herr Dr. Jürgen Pfeuffer, Schillerstr. 1,
63820 Elsenfeld, Tel. 06022/4205
Mo. 15. August 2022
Frau Dr. med.dent. Wiebke Ziegler,
Erlenbacher Str. 16, 63820 Elsenfeld,
Tel. 06022/2648344

Tierärzte:
An Wochenenden von Freitag 19 Uhr bis 
Montag 7 Uhr, an Feiertagen von 19 Uhr 
am Vorabend bis 7 Uhr des folgenden Werk-
tages
Den aktuellen rufbereitschaftsdienst der 
Tierärzte erfahren Sie direkt bei Ihrem
haustierarzt.

Apotheken:
von morgens 08.00 Uhr bis 08.00 Uhr des 
folgenden Tages
Samstag, 30. Juli 2022
Sonnen-Apotheke, Marienstr. 6,
63820 Elsenfeld, Tel. 06022/8960
Sonntag, 31. Juli 2022
Markt-Apotheke, Hauptstr. 71,
63933 Mönchberg, Tel. 09374/99927 und
Sebastian-Apotheke, Balduinistr. 4, 
63762 Großosth.-Wenigumstadt,
Tel. 06026/4883
Montag, 01. August 2022
Turm-Apotheke, Hauptstr. 19,
63868 Großwallstadt, Tel. 06022/22744
Dienstag, 02. August 2022
Apotheke am Markt, Breite Str. 6,
63762 Großostheim, Tel. 06026/4915
Mittwoch, 03. August 2022
Linden-Apotheke, Lindenstr. 29,
63906 Erlenbach, Tel. 09372/8228
Donnerstag, 04. August 2022
Römer-Apotheke, 63785 Obernburg,
Römerstr. 43, Tel. 06022/4500

Gemeindeverwaltung 06028 / 97410
1. Bürgermeister
Michael Schüßler 0151 / 19652254
2. Bürgermeister
Andreas Hein 0173 / 9162707

Bauhof 06092 / 5641
Notruf Wasserversorgung 06092 / 821846
Notruf AMME Abwasserentsorgung 0160/96314441
Störung Kanalnetz 06023/96690
Mehrzweckhalle 06028 / 4195
Schule 06028 / 7431
Schule – Telefax 06028 / 995530
Mittagsbetreuung Schule 06028 / 995531
Bücherei 06028 / 974122

Notruf Feuerwehr und
Rettungsdienst 112

Feuerwehrhaus 06028 / 991933
Feuerwehr OT Ebersbach:
1. Kdt. Thomas Seitz 06028 / 2180939
Feuerwehr OT Leidersbach:
1. Kdt. Florian Schüßler 06028 / 9778827
Feuerwehr OT Roßbach:
1. Kdt. Markus Pfeifer 0171/3800862
Feuerwehr OT Volkersbrunn:
1. Kdt. Anton Elbert 06092 / 6830

Notruf Polizei 110

Polizeiinspektion Obernburg 06022 / 6290

Rufnummern der Ärzte in Leidersbach
Allgemeinärzte
Jörg Frieß, Hauptstr. 118,
Allgemeinarzt 06028/9791250

Zahnarzt
Dr. med. dent. Olaf Doebert, Hauptstr. 109,
Zahnarzt 06028/5533

Seniorenkreise – Ansprechpartner
Ulrike Kunkel 06028 / 6703
Lore Hefter 06028 / 4564

Nachbarschaftshilfe:
Mobil-Nr. 0151/53718910
oder
Heidelinde Burkholz 06028 / 99 97 902
Doris Berberich 06028 / 99 67 77
Ursula Langeheine 06028 / 61 60

Strom:
bayernwerk AG 09391/903-0
bayernwerk Stromversorgung 0941/28003311
bayernwerk Störungsnummer 0941/28003366

Gasversorgung Unterfranken GmbH: Betriebs-
stelle Untermain (Erlenbach) 0931/27943
Störungsdienst: 0941/2800355

Caritas-Sozialstation, Sulzbach 06028/9778375
BRK-Service-Center
Miltenberg 09371 / 947330
Geschäftsstelle Obernburg 06022 / 6181-0

Beerdigungsinstitut
Wegmann 06021 / 23424
Bestattungen Brand –
Trauerhilfe mit Herz 06092 / 4659999

Beratungsstelle für Senioren
und pflegende Angehörige
Miltenberg 09371 / 6694920
Erlenbach a. Main 09372 / 9400075
Internet unter Gesundheit und Soziales
www.seniorenberatung-mil.de
www.bd-untermain.de

Ökumenische TelefonSeelsorge –
anonym, kompetent, 0800 / 111 0111
rund um die Uhr oder 088 / 111 0222

Gesundheitsamt  
LRA Miltenberg 09371 / 501-523

Wichtige 
Telefonnummern

Ungeachtet rückläufiger Unfallzahlen birgt die 
motormanuelle Holzernte das höchste Unfallri-
siko und ist Nummer eins im forstlichen Unfall-
geschehen. Foto: SVLFG

Blutspenden im Landkreis Miltenberg
Auf einen Blick sind hier die aktuellen Termine im kV Miltenberg-OBBG:
Montag 63920 GrOSShEUBAch 17:30 Uhr – 20:30 Uhr
01.08.2022 Bachgasse 44 A Guido-Kratschmer-Halle
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/Grossheubach-halle
Dienstag 63843 NIEDErNBErG 17:00 Uhr – 20:30 Uhr
09.08.2022 Diemariusstraße 1 –  Hans-Herrmann-Halle
 Eingang hinter der Halle
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/niedernberg-hhh
Donnerstag 63863 ESchAU 17:00 Uhr – 20:30 Uhr
18.08.2022 Schulstraße 9 Gemeinschaftshaus Sommerau
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/Eschau
Donnerstag 63839 kLEINWALLSTADT 17:00 Uhr – 20:00 Uhr
25.08.2022 Weibersweg 22 J.-A.-Rohe Grund- und Mittelschule
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/kleinwallstadt
Freitag 63834 SODEN 17:00 Uhr – 20:00 Uhr
26.08.2022 Sodentalstraße 106 Bürgerhaus
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/Soden
Dienstag 63916 AMOrBAch 16:30 Uhr – 20:00 Uhr
30.08.2022 Friedensweg 1 Parzival Sporthalle
Bitte Termin reservieren: www.blutspendedienst.com/Amorbach-halle
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Apothenken:
Freitag, 05. August 2022
Eichen-Apotheke, 63785 Obernburg-
Eisenbach, Eichenweg 1, Tel. 06022/5700
Samstag, 06. August 2022
Mömlingtal-Apotheke, 63853 Mömlingen, 
Hauptstr. 24, Tel. 06022/681857
Sonntag, 07. August 2022
Maintal-Apotheke, 63834 Sulzbach, 
Bahnhofstr. 14, Tel. 06028/6608
Montag, 08. August 2022
Josef-Apotheke, 63849 Leidersbach, 
Hauptstr. 198, Tel. 06028/5386
Apotheke Eschau, 63863 Eschau,
Elsavastr. 95, Tel. 09374/1266
Dienstag, 09. August 2022
Schwanen-Apotheke, 63911 Klingenberg, 
Rathausstr. 4, Tel. 09372/2440
Mittwoch, 10. August 2022
Römer-Apotheke, 63843 Niedernberg, 
Großwallstädter Str. 22, Tel. 06028/7446
Donnerstag, 11. August 2022
Stadt-Apotheke, Elsenfelder Str. 3,
63906 Erlenbach, Tel. 09372/5483
Freitag, 12. August 2022
Post-Apotheke, Bachstr. 50,
63762 Großostheim, Tel. 06026/5222
Samstag, 13. August 2022
Franken-Apotheke, Odenwaldstr. 8. 
63939 Wörth, Tel. 09372/944494
Sonntag, 14. August 2022
Alte Stadt-Apotheke, Römerstr. 35,
63785 Obernburg, Tel. 06022/8519
Montag, 15. August 2022
Markt-Apotheke, Fährstraße 2,
63839 Kleinwallstadt, Tel. 06022/21225
Dienstag, 16. August 2022
Elsava-Apotheke, Erlenbacher Str. 16, 
63820 Elsenfeld, Tel. 06022/9100
Mittwoch, 17. August 2022
Sonnen-Apotheke, Marienstr. 6,
63820 Elsenfeld, Tel. 06022/8960
Donnerstag, 18. August 2022
Markt-Apotheke, Hauptstr. 71,
63933 Mönchberg, Tel. 09374/99927 und
Sebastian-Apotheke, Balduinistr. 4, 
63762 Großosth.-Wenigumstadt,
Tel. 06026/4883
Freitag, 19. August 2022
Turm-Apotheke, Hauptstr. 19,
63868 Großwallstadt, Tel. 06022/22744

kINDErGArTEN-
NAchrIchTEN

kindergarten St. Barbara
OT Ebersbach, Ebersbacher Str. 41,
Tel. 06028/1589
kindergarten-ebersbach@t-online.de
Fantasiereich für kinder, St. Johannes
OT Leidersbach, Hauptstr. 140,
Tel. 06028/1552
kiga-leidersbach@gmx.de
kindergarten St. Laurentius
OT Roßbach, Bayernstr. 10, Tel. 06092/207
kiga-rossbach@web.de
kinderkrippe hosenmatz
OT Leidersbach, Waldweg 3,
Tel. 06028/9930906
info@kinderkrippe-hosenmatz.de
Evang. kindergarten “Villa kunterbunt“
Am Rücker Berg 1, 63839 Kleinwallstadt-
Hofstetten, Telefon: 06022.25102

kindergarten roßbach
In diesem Kindergar-
tenjahr konnten die 
„Füchse“ (Vorschüler) 
bereits viel erleben. 
Die Polizei kam in den 
Kindergarten und erklärte uns einiges zur 
Verkehrserziehung. Außerdem besuchte 
uns die Zahnärztin  Agnes Cimander.
Höhepunkte waren die Kräuterwanderung 
mit Evi Sturm und der Erste-Hilfe-Kurs mit 
den Erzieherinnen sowie weitere Aktionen, 
die wir wieder gemeinsam erleben konn-
ten.
Auch die Schulspielwoche mit anschlie-
ßendem Besuch der Schule hat den Kin-
dern viel Spaß gemacht.
Ein herzliches Dankeschön an Stefan  Maier 
und Felix Hohm vom Therapiezentrum Lei-
dersbach und Herrn Thomas Weis für die 
großzügigen Spenden. Mit diesem Geld 
konnten wir unsere neuen Fuchsbau T-
Shirts finanzieren.
Außerdem einen herzlichen Dank an alle, 
die uns im letzten Jahr wieder mit Rat und 
Tat zur Seite gestanden und uns in unse-
rer Arbeit unterstützt haben.
Herzliche Grüße
die „Füchse“ und das Team des
Kindergartens St. Laurentius Roßbach

Fantasiereich für kinder
caviae porcelli lieben 
Apfelkuchen?
„Lieselotte und der 
verschwundene Apfel-
kuchen“ – ein Musical 
vom Bauernhof
Am vergangenen Sonntag präsentierten alle 
Kinder des FantasieReichs „St. Johannes“ 
das Musical „Lieselotte und der verschwun-
dene Apfelkuchen“ vor über 400 Zuschau-
ern in der Mehrzweckhalle in Leidersbach.
Seit Monaten liefen die Vorbereitungen für 
diese Aufführung auf Hochtouren. Im Fan-
tasieReich wurde gesungen, getanzt, ge-
malt, gebatikt, gehört, gelernt und auf den 
großen Tag hin gefiebert. Wirklich alle wa-
ren in irgendeiner Weise an diesem Musi-
calprojekt beteiligt: Kinder, Erzieherinnen, 
deren Partner, Naturführerin, Elternbeirat, 
Eltern und Großeltern und die Vorstand-
schaft!
Und dann war es endlich so weit. Doch was 
war los im Holunderweg 104? Die Postkuh 
Lieselotte geriet in den Verdacht, den Ap-
felkuchen der Bäuerin stibitzt zu haben, 
den sie für ein Sommerfest vorbereitet hat-
te. In der Nacht machte sich Lieselotte auf 
die Suche nach dem wahren Übeltäter. Alle 
Tiere des Bauernhofs waren dabei: die Hun-
de, die Schweine, die Hühner, die Hasen 
und die Kälbchen, ebenso ein Pony und 
eine Ziege. Auch die Bäuerin, der Postbo-
te und der Tierarzt sowie die beiden Kiesel-
kötters und Onkel Erwin halfen beim Su-
chen mit. In einer sehr kurzweiligen Vorstel-
lung präsentierten die Kinder mit viel Spaß, 
hervorragender musikalischer Begleitung 
und einer persönlichen Souffleuse die Songs 
der Bananafishbones. Alle stellten ihre 
schauspielerischen Talente unter Beweis. 
Dass am Ende die Meerschweinchen den 
Apfelkuchen verputzt hatten, überraschte 
die Zuhörer dann doch sehr.

Mit tosendem Applaus wurden die Kinder-
gartenkinder für ihre hervorragenden Leis-
tungen belohnt. Applaus erhielten auch das 
gesamte Erzieherinnen-Team und Johan-
nes Kraiß, der die Sängerinnen und Sänger 
am E-Piano begleitete.
Nach der Vorstellung konnten die Zuschau-
er mit den Kindern bei Kaffee und (Apfel-) 
Kuchen, die von Eltern bzw. Großeltern ge-
spendet wurden, bei Holunderlimo und Sahne-
waffeln, bei Popcorn und Pizzaschnecken 
ein schönes Sommerfest feiern. Vielen Dank 
für dieses einmalige Erlebnis an alle klei-
nen und großen FantasieReichler!
kiTa-Jahr geht zu Ende
Nach diesem besonderen Kindergartenjahr 
mit einem großen Finale am Schluss möch-
ten wir uns bei allen Personen recht herz-
lich bedanken, die uns jederzeit mit voller 
Tatkraft unterstützen.
Ein herzliches Vergelt’s Gott!

SchULNAchrIchTEN

Grund- und Mittelschule 
Leidersbach
OT Leidersbach, Staudenweg 31,
Tel. 06028/7431

Elternbeirat spendet nach Brand 
in Leidersbach
Bei dem Brand einer Dachgeschosswoh-
nung in Leidersbach-Roßbach wurde auch 
die Wohnung einer Familie mit zwei klei-
nen Kindern in Mitleidenschaft gezogen.
Der Elternbeirat der Grund- und Mittelschu-
le Leidersbach möchte auch hier seine Ge-
sellschaftliche Verantwortung übernehmen 
und hat daher beschlossen, diese Familie 
mit einer Spende von 250,00 € zu unter-
stützen.

GEMEINDEBüchErEI

Öffnungszeiten
OT Leidersbach
Mittwoch 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Freitag 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
(freitags Eine Welt Kiosk geöffnet)

JUGEND-NEWS

Öffnungszeiten im Jugendtreff
Montag und Donnerstag
von 16:00 – 19:00 Uhr
Ansprechpartnerin: Birgit Lang
Dipl.-Soz.-Päd. (FH), Tel. 0176/95571130

Das nächste  
Leidersbacher Amtsblatt 
erscheint in der KW 33.
Annahmeschluss hierfür ist

Montag, 15. August, 16.00 Uhr.
Wir bitten um Beachtung.
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Liebe Mitchristen!
Im Juli konnten wir nach zwei Jahren Pau-
se auch wieder ein Familien-Wochenende 
abhalten. Neuer Ort auf dem Volkersberg 
und neue Referentin und die Harmonie war 
wieder da und die Teilnehmer waren zufrie-
den und waren begeistert. Danke auch dem 
Ignaz Aulbach, im Namen der Kolpingsfa-
milie für die Organisation und der Kinder-
betreuung. Das Thema war Nachhaltigkeit. 
Dazu noch ein Gedanke aus einem Leser-
brief im Focus-Magazin: „Unvergesslich 
bleibt mir, wie mein Opa, als er Obstbäume 
pflanzte, zu mir sagte: Ich werde von die-
sen Bäumen nichts ernten, aber du wirst 
es tun. Da verstand ich schon als Junge, 
was >nachhaltig< heißt: In Verantwortung, 
um nicht zu sagen aus Liebe, etwas tun im 
Hinblick auf die Zukunft der Menschen auf 
diesen wunderschönen Planeten.“
Ihr Pfarrer Martin Wissel

Pfarrbüro Leidersbach, kolpingstraße 14
Bürostunden sind montags und dienstags 
von 9:00 Uhr – 11:30 Uhr und freitags von 
14:30 Uhr – 17:00 Uhr.
Telefon 06028/1595, Fax 06028/994280, 
E-Mail pfarrei.leidersbach@bistum-wuerz-
burg.de

Gemeindereferentin Simone Dempewolf
Pfarreiengemeinschaft St. Christophorus 
Sulzbach/Pfarreiengemeinschaft Maria im 
Grund Leidersbach
Büroanschrift: Jahnstraße 22,
63834 Sulzbach, Telefon: 06028/99129-13
Diensthandy: 0152 / 08460624; E-Mail: 
 simone.dempewolf@bistum-wuerzburg.de
Terminvereinbarungen derzeit nicht mög-
lich!

homepage: www.Maria-im-Grund.de

Eine-Welt-kiosk in der Bücherei:
freitags von 17.00 – 18.30Uhr

INFOrMATIONEN Für DIE 
PFArrEIENGEMEINSchAFT

Pfr. Wissel ist in Urlaub vom 8. bis einschl. 
14.08.2022!
Pfr. Schüssler übernimmt in dringenden 
seelsorglichen Anliegen dankenswerter 
Weise die Vertretung. Tel.: 06028/9778263.

Treffen zum Bibelkreis am Freitag, 29.07. 
um 19:45 Uhr im Pfarrzentrum Ebersbach 
mit Pfr. Schüssler !

Demnächst finden Sie den neuen Pfarrbrief 
in Ihrem Briefkasten. Viel Freude beim Le-
sen! Bei dieser Gelegenheit auch ein herz-
liches Dankeschön an alle AusträgerInnen.

herzliche Einladung an die gesamte Pfar-
reiengemeinschaft zum Festgottesdienst 
zu Laurenzi am 07.08. um 10 Uhr in der Kir-
che Roßbach. Im Anschluss an den Got-
tesdienst besteht bei einem Imbiss die Mög-
lichkeit zur Begegnung. Gottesdienst und 
gemütliches Beisammensein wird musika-
lisch umrahmt von der Blaskapelle Edel-
weiß Roßbach.

Die Schönstattgemeinschaft Frauen und 
Mütter im Bezirk Spessart gestaltet am 
10. August 2022 um 14.30 Uhr in der Roß-
bacher Waldkapelle eine Andacht und geht 
dann zum gemütlichen Beisammensein in 

den „Grünen Baum“. Dazu herzliche Einla-
dung an alle, die sich in diesem Kreis wohl-
fühlen.

Am Dienstag, 16.08. feiert die Pfarrgemein-
de Volkersbrunn ihren rochus-Tag.
Herzliche Einladung um 10 Uhr zum Fest-
gottesdienst. Musikalisch wird der Gottes-
dienst vom Rochus-Chor umrahmt. An-
schließend gibt es Mittagessen und Kaf-
fee und Kuchen.

Gebetsanliegen des Papstes
im Monat August
Wir beten für kleine und mittlere Unterneh-
men, dass sie inmitten der ökonomischen 
und sozialen Krisen Wege finden, zu über-
leben, voranzuschreiten und weiter ihren 
Gemeinden zu dienen.

ST. JAkOBUS LEIDErSBAch

Das Tragen einer FFP2-Maske bei den Got-
tesdiensten wird empfohlen!

Samstag, 30. Juli 2022
hl. Petrus chrysologus,
Bischof v. ravenna, kirchenlehrer
14:00 Uhr Tauffeier für Julius und Paul 
Sonthoff

Sonntag, 31. Juli 2022
18. Sonntag im Jahreskreis
10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier

Donnerstag, 4. August 2022
hl. Johannes Maria Vianney, Pfarrer v. Ars
14:00 Uhr Krankenkommunion
18:30 Uhr Aussetzung


